
 
 
 

Satzung 

 
 
 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 
 

1. Der Verein führt den Namen „Erlebnisfreizeiten Kids on Tour e.V“.   
2. Der Verein hat seinen Sitz in Büdingen -  Rinderbügen.  
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
 

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins 
 

1. Der Verein Erlebnisfreizeiten Kids on Tour verfolgt ausschließlich und unmittelbar den 
Zweck der Förderung der Jugendhilfe (nach §52 Abs. 2 Nr. AO).  

2. Zweck des Vereins ist die Organisation und Durchführung von Ferienfreizeiten für Kin-
der- und Jugendliche, an der nur Jugendliche unter 18 Jahren teilnehmen, im Sinne 
des § 65 AO. 

3. Der Verein verfolgt den Zweck einer erzieherischen Betreuung, soziale Kompetenzen 
zu stärken, sowie sportliche und kulturelle Angebote anzubieten. 

4. Der Verein Erlebnisfreizeiten Kids on Tour verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung.  

5. Der Verein übernimmt auf Antrag ganz oder teilweise den Teilnahmebeitrag für die 
Freizeit für Kinder und Jugendliche, deren Eltern die Kosten nicht aufbringen können. 
Entsprechende Bescheinigungen sind vorzulegen, der Vorstand stimmt über einge-
hende Anträge ab. 

6. Kinder, Jugendliche und Betreuer, die an der Freizeit teilnehmen, müssen Mitglied im 
Verein Erlebnisfreizeiten Kids on Tour sein. 

7. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. 

8. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Keine Person darf durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt werden.  

 
 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  
2. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand 

entscheidet über den Aufnahmeantrag. Will er dem Antrag nicht stattgeben, entschei-
det hierüber die nächste ordentliche Mitgliederversammlung.  

3. Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung des Mitgliedsbeitrages wirksam. Die Mitgliedschaft 
verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, sofern nicht fristgerecht gekündigt 
wird. 

 
 
 
 
 
 



§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.  
2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur 

mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.  
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausge-

schlossen werden, wenn es 
 

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender 
Weise geschädigt oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten wie-
derholt verletzt hat oder 

b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seines Mitgliedsbeitrags im Rückstand ist 
und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die rück-
ständigen Beiträge nicht eingezahlt hat.  
 

Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen 
des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vor 
der Mitgliederversammlung mitzuteilen.  

 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

1. Jedes voll geschäftsfähige Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitglie-
derversammlung.  

2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins Erlebnisfreizeiten Kids on 
Tour zu fördern, regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen 
Kräften steht, die Veranstaltungen durch seine Mitarbeit zu unterstützen.  
 

 
§ 6 Mitgliedsbeiträge 

 Jedes Mitglied hat einen jährlichen im Voraus fällig werdenden Mitgliedbeitrag zu ent-
richten.  

 Die Höhe des Mitgliedsbeitrags wird von der Mitgliedsversammlung festgelegt.  
 

 
§ 7 Organe des Vereins 
      1. Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  
 
 
§ 8 Vorstand 
 

1. Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die 
Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 

 Die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung einschließlich 
der Aufstellung der Tagesordnung.  

 Die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung. 

 Die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberich-
tes. 

 Die Aufnahme neuer Mitglieder. 
2. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Schatzmeister 

und dem Schriftführer 
3. Der Verein wird vertreten durch den Vorstand.  
4. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer 

von 2 Jahren einzeln in geheimer Wahl gewählt. Die Person welche die Mehrheit der 
Stimmen auf sich vereinen kann, ist gewählt. Stimmenthaltungen gelten als ungültige 
Stimmen.  
 
 
 

 



 
 
§ 9 Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angele-
genheiten: 

 Änderung der Satzung 

 die Auflösung des Vereins 

 die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstandes 

 die  Entgegennahme des Jahresberichtes und die Entlastung des Vorstands 
 

2. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordent-
liche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter 
Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen und unter Angabe der Tagesord-
nung.  

3. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens 
eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung 
der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über An-
träge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erst-
mals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederver-
sammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für 
die Anträge, die eine Änderung der Satzung , die Auflösung des Vereins oder Ände-
rungen der Mitgliedsbeiträge zum Gegenstand haben.   

4. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es 
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich 
unter Angabe des Zweckes und der Gründe beantragt. Soweit die Umstände dies zu-
lassen, ist eine Ladungsfrist von mindestens zwei Wochen einzuhalten und die Tages-
ordnung mit der Einladung bekannt zu geben.  

5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von sei-
nem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederver-
sammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.  

6. Die Mitgliederversammlung ist mit der Mehrheit der anwesenden Mitgliedern be-
schlussfähig 

7. Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung, oder auf Wunsch eines 
Mitgliedes auch in geheimer Abstimmung,  mit der Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl 
durchzuführen. Stimmenenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Beschlüsse über 
eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss 
über die Auflösung  des Vereins der Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden 
Mitglieder.  

8. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Pro-
tokoll zu fertigen. Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu un-
terschreiben.  

 
 
 
§ 10 Auflösung des Vereins 
 

Bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen der Körperschaft an Greenpeace e.V. die es ausschließlich und unmittelbar 
für den gemeinnützigen Zweck zu verwenden hat. 
 
 
 
 
 
 
 

 



§ 11 Inkrafttreten 
 

Die Satzung ist in der vorliegenden Form am  28.07.2013 von den Gründungsmitglie-
dern erstellt worden. Die vorliegende Fassung wurde letztmalig am 12.09.21 geändert 
und tritt nach der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.    
 
 

 

 

 

 

André Zimmermann                                                               Meike Zimmermann               
  -1. Vorsitzender-             - 2. Vorsitzende- 
 
 
 
 
Marc Dallwitz                                                                          Michel Wenzel 

          -Schatzmeister-          -Schriftführer- 
 
 

 
          Büdingen, 12.09.2021 
 
 
 
 
 


